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SACHSEN-ANHALT

LANDESJOURNAL
 SCHLAgLiCHTER*

2. Mai 2014
Polizeistrukturreform – Übernah-

me des Innenministeriums durch 
Finanzminister?

Magdeburg. Die Gewerkschaft 
der Polizei nimmt die Irritationen in 
der Staatskanzlei und im Finanz-
ministerium über die zukünftige 
Stellenausstattung der Polizei mit 
Erstaunen zur Kenntnis. Offen-
sichtlich scheint der Finanzminis-
ter jetzt auch übergriffig im Innen-
ressort zu handeln.

1. Mai 2014
Die neue Ausgabe ist online – 

„Deutsche Polizei“ Landesteil 
Sachsen-Anhalt

Aschersleben. Nachdem die 
Mai-Ausgabe der „Deutschen Poli-
zei“ in den Briefkästen lag, ist die 
Onlineausgabe unseres Landes-
teils jetzt für jeden verfügbar.

28. April 2014
1. Mai 2014. Tag der Arbeit in 

Sachsen-Anhalt – Über 20 DGB-
Veranstaltungen unter dem Motto 
„Gute Arbeit. Soziales Europa“

Magdeburg. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) lädt am 
1. Mai zu über 20 Veranstaltungen 
in Sachsen-Anhalt ein. Der Stand 
der GdP ist in Magdeburg auf dem 
Alten Markt. Die Mai-Veranstal-
tungen stehen bundesweit unter 
dem Motto „Gute Arbeit. Soziales 
Europa“. Im Aufruf des DGB heißt 
es: „Der gesetzliche Mindestlohn 
von 8,50 Euro wird die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von Mil-
lionen von Menschen verbessern.

24. April 2014 
PSR 2014 oder Polizei 2.0? – 

Alles nichts – oder ... – Was ist am 
22. April 2014 passiert?

Magdeburg. Am 22. April 2014 
fand ein Gespräch zwischen dem 
Innenminister, den Mitgliedern des 
Polizeihauptpersonalrates und den 
drei Vorsitzenden der Gewerk-
schaften und Berufsverbände in 
der Polizei zum Entwurf der Kabi-
nettsvorlage des MI statt. Nach den 
Verlautbarungen des Finanzminis-
ters kann hier nachgelesen wer-
den, was genau besprochen und 
mit dem MI vereinbart wurde.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die GdP erreichen immer wieder 

Anfragen zu der aktuell vom Dienst-
herrn eingeführten Kostendämp-
fungspauschale (KDP). Zur Erinne-
rung: Die Landesregierung hatte im 
Dezember 2013 die Einführung einer 
nach Besoldungsgruppen gestaffel-
ten KDP in der Beihilfe beschlossen. 
Jedem Beamten werden in Abhän-
gigkeit von seiner Besoldung zwi-
schen 80 € und 560 € zusätzlich für 
Heilbehandlung und Arzneimittel in 
Rechnung gestellt.

Dabei lässt der Dienstherr vollkom-
men außer Betracht, dass unsere Kol-
legen bereits heute mit Zuzahlungen 
für Arzneimittel, Behandlung im 
Krankenhaus usw. in nicht unerhebli-
chem Umfang zur Kostensenkung 
beitragen.

Aus Sicht der GdP reiht sich die 
Einführung der KDP in eine Vielzahl 
von Maßnahmen ein, die seit etwa 
zehn Jahren zu einer immer größer 
werdenden finanziellen Belastung 
der Beamtinnen und Beamten in 
Sachsen-Anhalt führen, die effektiv 
die Besoldung senken.

Nach dem Wegfall des Urlaubs- 
und Weihnachtsgeldes sowie der um 
zahlreiche Monate versetzten Besol-
dungsanpassungen der letzten Jahre 
ist die jetzige Einführung der Kosten-
dämpfungspauschale der Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen bringt.

Wir werden deshalb die von der 
Landesregierung seit Jahren betrie-

Kostendämpfungspauschale – 
Jetzt ist es genug!

bene übermäßige Belastung der Be-
amtinnen und Beamten aus Gründen 
der Haushaltssanierung nicht länger 
hinnehmen. Die GdP sieht durch die 
jetzt eingeführte Kostendämpfungs-
pauschale und die früheren finanziel-
len Belastungen der Beamtinnen und 
Beamten den Grundsatz der amtsan-
gemessenen Alimentation insgesamt 
verletzt. Die jahrelangen – den Beam-
ten aufgezwungenen – finanziellen 
Belastungen haben dazu geführt, 
dass unterm Strich im Vergleich zu 
ähnlich vergüteten Tarifbeschäftigten 
eine verfassungswidrige Unterali-
mentation eingetreten ist.

Die GdP wird jetzt versuchen, 
dies gerichtlich feststellen 

zu lassen.

Selbst das Bundesverwaltungsge-
richt hat aktuell festgestellt, „dass die 
Besoldungsgesetzgeber in Bund und 
Ländern verfassungsrechtlich gehin-
dert seien, die Beamtenbesoldung 
von der Einkommensentwicklung, 
die in den Tarifabschlüssen zum Aus-
druck kommt, abzukoppeln“. Diesem 
Grundsatz will die GdP auch in Sach-
sen-Anhalt wieder zur Geltung ver-
helfen.

Uwe Petermann, 
Landesvorsitzender

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140601

 Foto: Harry Hautumm @ pixelio.de Fortsetzung auf Seite 2
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21. April 2014
Stellungnahme der GdP zum 

Entwurf der Kabinettsvorlage des 
MI-Gespräches – PSR 2014 oder 
Polizei 2.0? – mit Innenminister am 
22. April 2014

Magdeburg. Nach dem Schei-
tern einer in der Koalition zu ver-
einbarenden Struktur liegt der 
GdP jetzt ein Entwurf eines Kabi-
nettsbeschlusses vor. In Vorberei-
tung eines Gespräches zwischen 
dem Innenministers, den Mitglie-
dern des Polizeihauptpersonalrates 
und den drei Vorsitzenden der Ge-
werkschaften und Berufsverbän-
den in der Polizei am 22. April 2014 
veröffentlichen wir die Stellung-
nahme der GdP zum Entwurf der 
Kabinettsvorlage des MI. 

* Unter dieser Überschrift wer-
den kurze und prägnante Infor-
mationen aus den letzten Wochen 
veröffentlicht. Mehr Aktuelles 
gibt es unter:

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/
Nachrichten
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Der Fachausschuss iT meldet sich 
nach einjähriger Pause wieder 
zurück und möchte nun den Weg der 
iT der Polizei erneut aktiv begleiten. 
Die Flut im Sommer und der Brand 
im TPA im Herbst 2013 haben ihre 
Spuren in der iT-Landschaft der 
Polizei hinterlassen.

Was es heißt, ohne Zentralapplikati-
onen und bereits zentralisierte IVO-
POL-Datenbanken Polizeiarbeit zu be-
treiben, haben alle Bediensteten in 
den Polizeidienststellen des Landes im 
Sommer und Herbst 2013 erfahren. 
Wasser und Feuer sind zwei Mächte, 
gegen die man sich schützen kann, 
wenn man es will. Dieses Szenario – 
nicht verfügbare IT-Applikationen und 
die Auswirkungen auf den Dienstbe-
trieb – hatte der Fachausschuss IT in 
seiner Sicherheitskonferenz im Mai 
2012 dargestellt. Leider hat sich nur 
ein kleiner Kreis Interessierter damals 
im Innenministerium eingefunden. 
Aus dem Artikel, der zu diesem Ereig-
nis in der GdP-Zeitung erschien (Aus-
gabe 6/12 S. 3), soll nochmals zitiert 
werden.

„In der IT-Sicherheitskonferenz 
wurden diese Denkansätze und Forde-
rungen von den Anwesenden aufge-
nommen. Ob sie verstanden wurden, 
wird sich in nächster Zeit zeigen, wenn 
über Teilprivatisierungen im IT-Be-
reich entschieden wird.“

Nun wird es in der polizeilichen IT 
keine Teilprivatisierungen geben. Da-
für wurde im Dezember 2013 ein Ge-
setz zum Staatsvertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein, der Freien 
und Hansestadt Hamburg, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern, der Frei-

Was kommt nach 
Flut und Brand?

en Hansestadt Bremen, dem Land Nie-
dersachsen und dem Land Sachsen-
Anhalt über den Beitritt des Landes 
Sachsen-Anhalt zur rechtsfähigen An-
stalt des öffentliches Rechts „Dataport“ 
im Landtag verabschiedet. Dieser 
Staatsvertrag ist am 11. 03. 2014 in Kraft 
getreten. Hierin wird geregelt, dass 
das Rechenzentrum der Polizei als Teil 
der Abteilung 2 des Technischen Poli-
zeiamtes Sachsen-Anhalt mit seinen 
Aufgaben auf die rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Dataport“ 
übergeleitet wird. 

Diesen Prozess wollen wir als IT-
Fachausschuss mit möglichen Auswir-
kungen auf die IT der Polizei in Sach-
sen-Anhalt aktiv begleiten, da auch in 
anderen, die Polizei unterstützenden 
Bereichen gewünschte Einsparungen 

wie Hausmeisterdienste oder Polizei-
fahrzeugleasing nicht eingetroffen 
sind. IT kostet Geld für Hard- und Soft-
ware und spezialisiertes Personal. Da 
das Land im Bereich IT und beim Per-
sonal sparen will, wollen wir als Fach-
ausschuss IT diesen „Sparkurs“ verfol-
gen und auf mögliche Engpässe 
hinweisen. 

Damit beantwortet sich die Frage 
„Was kommt nach Flut und Brand?“ – 
Dataport.

Fachausschuss IT
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140602

Das Logo von Dataport.

Wir trauern um
Dieter Hoffmeister (66) BG Süd

Wir werden dem Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Der Landesvorstand
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140603

NACHRUF
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RECHTmäSSigKEiT DER BESOLDUNg

gilt bei der Anwendung des 
grundsatzes der zeitnahen geltend-
machung der Besoldungsansprüche 
die Anwendung der dreijährigen 
Verjährungsfrist des § 195 BgB?

Im Klartext zusammengefasst, steht 
der Grundsatz der zeitnahen Gel-
tendmachung Europarecht nicht im 
Wege, wenn die Geltendmachung 
der Ansprüche aus dem Unionsrecht 
nicht dadurch unzumutbar erschwert 
oder unmöglich gemacht wird. 

Dies bedeutet aller Wahrschein-
lichkeit nach, dass die bisherige 
Rechtsprechung des BVerfG und 
BVerwG zum Grundsatz der zeitna-
hen Geltendmachung besoldungs-
rechtlicher Art, die sich nicht unmit-
telbar aus dem Gesetz ergeben, 
Anwendung findet, was dazu führt, 
dass im Fall der altersdiskriminieren-
den Besoldung Ansprüche nur bis 
zum Jahre 2009 realisierbar sind. 

Dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) liegt ein sog. Vorabentschei-
dungsersuchen des Verwaltungsge-
richts Berlin vor. Das Ersuchen betrifft 
die Wirkweise des bis Juni 2009 gel-
tenden Bundesbesoldungsgesetzes 
(BBesG) sowie die nachfolgend in 
Kraft getretenen Besoldungsüberlei-
tungsgesetze. Im Hinblick auf die 
nach dem BBesG alter Fassung er-
folgte Tabelleneinstufung bei erstma-
liger Berufung in ein Dienstverhältnis 
bzw. im Hinblick auf die erfolgte 
Überleitung hält das Verwaltungsge-
richt Berlin die entsprechenden Rege-
lungen für altersdiskriminierend. 

Der Generalanwalt beim EuGH hat 
sich am 28. November 2013 in seinen 
Schlussanträgen zu dieser Rechtssa-
che der Argumentation des Verwal-
tungsgerichts Berlin teilweise ange-
schlossen. Er hat dabei allerdings 
auch erklärt, dass es nach seiner Auf-
fassung nicht geboten sei, alle betrof-
fenen Besoldungsempfängerinnen 
und Besoldungsempfänger unter-
schiedslos aus der Endstufe zu besol-
den. Auch der verfassungsrechtliche 
Grundsatz der zeitnahen Geltendma-
chung, wonach übergesetzliche An-
sprüche auf Geldleistungen bis zum 
Ende des jeweils laufenden Haus-
haltsjahres geltend gemacht werden 
müssen, ist nach Auffassung des Ge-
neralanwalts mit EU-Recht vereinbar. 

Ansprüche seit 2009 oder 2006?
An das Votum des Generalanwalts ist 
der EuGH nicht gebunden.

Nach dem von der deutschen 
Rechtsprechung entwickelten Erfor-
dernis der zeitnahen Geltendma-
chung hat ein Beamter Ansprüche auf 
Geldleistungen, die sich nicht unmit-
telbar aus dem Gesetz ergeben, zeit-
nah, das heißt jedenfalls noch wäh-
rend des laufenden Haushaltsjahres, 
geltend zu machen. Aus den Beson-
derheiten des Beamtenverhältnisses 
als einem wechselseitig bindenden 
Treueverhältnis ergeben sich nämlich 
in bestimmten Fällen Einschränkun-
gen für die Geltendmachung solcher 
Ansprüche von Beamten.1)

Ob eine solche (negative) An-
spruchsvoraussetzung besteht, wäre 
entscheidungserheblich, wenn der 
EuGH eine (Nach-)Zahlung nicht auf 
der Erfüllungs-, sondern auf der 
Schadensersatzebene annähme. 

Dieses Problem stellte sich aber 
auch, wenn man einen Anspruch aus 
dem europäischen Primär- und/oder 
Sekundärrecht auf der Erfüllungs-
ebene nicht als gesetzlichen Zah-
lungsanspruch verstünde.

Teile der Instanzrechtsprechung 
meint, dass das Europarecht ein sol-
ches Erfordernis nicht kennt.2) Wie 
das VG Halle (Urteil vom 28. Septem-
ber 2011 – VG 5 A 349/09 – Juris Rn. 
114-117) – ist die Kammer auch für 
einen Anspruch auf Erfüllungsebene 
unter Berücksichtigung der Recht-
sprechung des EuGH (Urteil vom 25. 
November 2010 – EuGH C-429/09 
[Fuß II] – Juris Rn. 49) der Ansicht, 
dass das Erfordernis dem Effektivi-
tätsgrundsatz zuwiderliefe (a. A. VG 
Regensburg, Urteil vom 17. Oktober 
2012 – RO 1 K 12.685 – Juris Rn. 19).

Dagegen wird vom BVerfG3) und 
BVerwG4) bislang von dem Beamten 
gefordert, Ansprüche auf Geldleis-
tungen, die sich nicht unmittelbar aus 
dem Gesetz ergeben, zeitnah, das 
heißt jedenfalls noch während des 
laufenden Haushaltsjahres, geltend 
zu machen. 

Danach wären im Falle der Annah-
me des Grundsatzes der zeitnahen 
Geltendmachung die Ansprüche der 
Beamten und Beamtinnen nur bis zu 
Beginn des Jahres 2009 und nicht – 
wie bei Zugrundelegung des § 195 
BGB – bis zum Beginn des Jahres 
2006 verfolgbar. 

Eine zeitlich unbegrenzte Geltend-
machung der Ansprüche vor das Jahr 
2006 kann nicht erfolgen, weil inso-
weit § 195 BGB im Wege steht. 

Der Generalanwalt des EuGH hat 
in seinen Schlussanträgen dazu wie 
folgt Stellung genommen: 

„5.   Das Unionsrecht, insbesondere 
die Grundsätze der Äquivalenz und 
der Effektivität sowie Art. 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union, steht einer nationalen 
Vorschrift wie der in den Ausgangs-
rechtsstreitigkeiten fraglichen, nach 
der ein Beamter Ansprüche auf Geld-
leistungen, die sich nicht unmittelbar 
aus dem Gesetz ergeben, vor Ablauf 
des laufenden Haushaltsjahrs geltend 
machen muss, nicht entgegen, sofern 
die Verfahrensmodalitäten für Kla-
gen, die den Schutz der den Einzel-
nen aus dem Unionsrecht erwachsen-
den Rechte gewährleisten sollen, 
nicht weniger günstig ausgestaltet 
sind als die für Klagen, mit denen fi-
nanzielle Ansprüche geschützt wer-
den sollen, die sich aus dem inner-
staatlichen Recht ergeben, und sofern 
eine solche nationale Vorschrift für 
den Einzelnen keine mit der Aus-
schlussfrist verbundenen Verfahrens-
nachteile mit sich bringt, die geeignet 
sind, die Ausübung der aus dem Uni-
onsrecht erwachsenden Rechte über-
mäßig zu erschweren; dies zu prüfen 
ist Sache des vorlegenden Gerichts.“

Das bedeutet im Klartext, dass der 
Grundsatz der zeitnahen Geltendma-
chung Europarecht nicht im Wege 
steht, wenn die Geltendmachung der 
Ansprüche aus dem Unionsrecht 
nicht dadurch unzumutbar erschwert 
oder unmöglich gemacht wird. Das 
wiederum sei durch die nationalen 
Gerichte zu prüfen. Dies bedeutet al-
ler Wahrscheinlichkeit nach, dass die 
bisherige Rechtsprechung des BVerfG 
und BVerwG zum Grundsatz der zeit-
nahen Geltendmachung besoldungs-
rechtlicher Art, die sich nicht unmit-
telbar aus dem Gesetz ergeben, 
Anwendung findet, was dazu führt, 
dass in unserem Fall Ansprüche nur 
bis zum Jahre 2009 realisierbar sind.

Rechtsanwalt Frank Schröder

1)  bis 4) Die Rechtsquellen sind in der 
Onlineausgabe zu finden.

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140604
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JUNgE gRUPPE AKTUELL

Das 2. Volleyballturnier der JUN-
GEN GRUPPE fand am 23. April an 
der Fachhochschule in Aschersleben 
statt. Nachdem im vergangenen Jahr 
stolze 14 Mannschaften an dem Tur-
nier teilnahmen, so waren es in die-
sem Jahr fünf, was sich aber keines-
falls negativ auf den Spaßfaktor und 
das Niveau der gezeigten Leistungen 
auswirkte.

Nachdem sich alle Teilnehmer an-
gemeldet hatten und beim Check-in 
ihre Gutscheine für Hot-Dogs und 
Getränke erhielten, begann der Wett-

2. Volleyballturnier war ein Erfolg
kampf. Gespielt wurde im Modus 
„Jeder gegen jeden“, wobei eine 
Hin- und Rückrunde ausgetragen 
wurde.

Von Beginn an zeichnete sich ein 
Zweikampf zwischen dem Team des 
34. ALG und dem Team „Raupe“ ab. 
Beide gewannen ihre ersten Spiele 
recht souverän, und auch in den di-
rekten Duellen gelang beiden Mann-
schaften jeweils ein Sieg. Team „Rau-
pe“ kassierte jedoch eine unglückliche 
Niederlage gegen die „Ronny Fami-
lie“, sodass am Ende der 34. ALG das 

Turnier mit einer Bilanz von sieben 
Siegen bei einer Niederlage für sich 
entschied.

Auf den Plätzen folgten „Raupe“ 
(6:2), die „Ronny Familie“ (5:3), 
„Highfive“ (2:6) und die Studien-
gruppe 34, welche leider sieglos 
blieb. Nach sehr kurzweiligen drei 
Stunden Volleyball konnte sich der 
34. ALG somit über einen 50-Euro-
Gutschein für die nächste Lehrsaal-
feier freuen.

Rico Grunert
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140605

Bei den Teilnehmern stand der Spaß im Vordergrund.

Die Veranstaltungen standen 
bundesweit unter dem motto 
„gute Arbeit. Soziales Europa“.

Rund 13.000 Teilnehmer zählte der 
DGB bei den über 20 gewerkschaftli-
chen Kundgebungen in Sachsen-An-
halt. Die zentrale Mai-Kundgebung 
für Sachsen-Anhalt fand in diesem 
Jahr im Dessauer Stadtpark statt. 
DGB-Chef Udo Gebhardt machte hier 
nochmal deutlich, dass er jegliche 
Diskussionen über den künftigen 
Mindestlohn ablehnt, er forderte ei-
nen „Mindestlohn ohne Wenn und 
Aber“. Weiterhin kritisierte Udo Geb-
hardt die Landesregierung für ihre 
Sparpolitik bei Polizei, Bildung, Wis-
senschaft und Kultur. Die aktuellen 
Verwerfungen zwischen Innen- und 

Finanzressort kommentierte er mit 
den Worten: „Ich will nicht in der Zei-
tung lesen, wer wen vorführt. Wir br-
auchen eine Landespolitik mit dem 
Mut zu Investitionen in die Zukunft.“ 

Die GdP war auf den Kundgebun-
gen in Halle und Magdeburg präsent. 
Wie sollte es auch anders sein, ka-
men wir mit vielen Kolleginnen und 
Kollegen, Bürgern und auch Politi-
kern vor Ort ins Gespräch, einzige 
Themen waren die Polizeireform und 
der Umgang mit den Polizisten. 
Durchgängig bekamen wir Unter-
stützung für unsere Forderungen 
nach mehr Polizeipräsenz und, dass 
sich die Polizei aus der Fläche nicht 
zurückziehen darf.

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140606

1. mai – Tag der Arbeit

Der gdP-Stand auf dem Alten markt in 
magdeburg
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NEUES VOm FöRDERVEREiN

Am Rande der Landesfrauenkonfe-
renz am 6. März wurde an die Vorsit-
zende des Mukoviszidose-Förderver-
eins Halle, Heike Grasse, von der 
Vorsitzenden des Fördervereins der 
GdP, Vera Ruppricht, ein Spenden-
scheck in Höhe von 750,00 Euro über-
reicht. Die Spendensumme ist auf 
dem 5. Landes-GdP-Ball eingenom-
men worden. Wir möchten damit den 
Verein unterstützen, der sich vor al-
lem im Raum Halle für die Erkrank-
ten einsetzt, die im Mukoviszidose-
Zentrum im Uniklinikum Halle be-
treut werden.
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140607

Spende von 750,00 € übergeben

Ronny grasse,  
Vera Ruppricht,  
Heike grasse und  
Uwe Petermann  
(v. l. n. r.)

POLizEiVERSiCHERUNgS Ag – iN EigENER SACHE

Bei vielen unserer Mitglieder ist der 
im GdP-Beitrag mit eingeschlossene 
Unfallversicherungsschutz über die 
PVAG in Vergessenheit geraten.

Mit diesem Schutz ist jeder Unfall, 
egal ob im Dienst oder in der Freizeit, 
abgesichert. Folgende Leistungen 
sind enthalten: Invaliditätssumme 
4.000 € mit Progression 250 sowie eine 
Todesfallleistung von 3.000 €, bei ge-
waltsamem Tod im Dienst durch eine 
vorsätzliche Straftat eines Dritten ist 
die dreifache Todesfallsumme versi-
chert.

Mitgliedern, die ihre staatlich ge-
förderte Altersversorgung über die 
GdP-Rente organisiert haben, stehen 
weitere 7.000 € Invaliditätssumme und 
bei gewaltsamem Tod im Dienst eine 
Todesfallsumme von 20.000 € zu. Jedes 

um euren finanziellen Anspruch, 
wenn Unfallfolgen zurück bleiben.

Diesen Unfallschutz kann jeder 
über eine private Unfallversicherung 
bei der PVAG erweitern. Für Polizei-
beamte hat die PVAG entsprechend 
den Risiken des Berufs Leistungser-
weiterungen in die Bedingungen auf-
genommen. Als ein Beispiel sei die 
Infektionsklausel genannt. Oder bei 
dem Leistungsbaustein „Besondere 
Bedingungen bei Vollzugsdienst-
unfähigkeit“ werden 100 % der versi-
cherten Invaliditätssumme ab 10 % 
Invalidität bei vorliegender Vollzugs-
dienstunfähigkeit entschädigt (es 
gelten die Bedingungen der PVAG). 
Weitere Informationen können über 
das Landesbüro angefordert werden.

www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/20140608

GdP-Mitglied soll daran den ken, ei-
nen Unfall auch an die GdP oder di-
rekt an die PVAG zu melden. Es geht 

Olaf Heinrichs von der PVAg.

Seniorengruppen der PD Ost
Bereich Bitterfeld
am 10. 6. 2014 Bowling und Ver-

sammlung und am 24. 6. 2014 von 10 
bis 12 Uhr Bowling auf der Bundeske-
gelbahn in Sandersdorf.

Bereich Dessau
am 24. 9. 2014 und am 26. 11. 2014 

um 17 Uhr in der „Sportlerklause 
Kunze“ in Dessau-Roßlau, Kreuz-
bergstr. 179.

Bereich Wittenberg
am 17. 6. 2014 um 16 Uhr Vollver-

sammlung in Wittenberg und Vortrag 
zum Thema: „Erneuerbare Energie 
und Kostenentwicklung“.

Seniorengruppen der PD Nord
Bereich PD Haus
am 15. 9. 2014 und am 18. 11. 2014 

um 14 Uhr im Alten- und Service-
center Sudenburg der Volkssolidari-
tät und der Stadt Magdeburg, Halber-
städter Str. 115.

Bereich Bernburg
am 14. 8. 2014 und am 13. 11. 2014 

Versammlung jeweils um 14 Uhr in 
„Lauf‘s Restaurant“, Zepziger Weg 3 
in Bernburg.

Bereich Aschersleben/Staßfurt
am 16. 6. 2014 und am 8. 9. 2014 

um 15 Uhr im Hotel „Stadt Aschers-
leben“, Herrenbreite 17.

Bereich Fachhochschule
am 11. 6. 2014 ab 14 Uhr im „Ro-

senkaffee“ und am 19. 11. 2014 ab 
17 Uhr in „Lilis-Kaffee“ in Aschersle-
ben.

Bereich Landeskriminalamt
am 12. 6. 2014 Skat- und Rommé-

abend im „Zum Ferchlander“ und am 
16. 6. 2014 Dombesuch in MD.

Seniorengruppen der PD Süd
Bereich PD Süd Haus/Revier Halle
am 11. 6. 2014 und am 10. 9. 2014 

um 14.30 Uhr in der Begegnungsstät-
te „Zur Fähre“ der VS Halle.

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/S-Termine

SENiORENTERmiNE
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Arbeitsmedizin in …
… Thüringen

Der Polizeiärztliche Dienst der 
Thüringer Polizei ist bei der Bereit-
schaftspolizei organisatorisch ange-
bunden. Zu den Aufgaben des Poli-
zeiärztlichen Dienstes gehört auch 
der Bereich Arbeitsmedizin. Dieser 
fristet in der Thüringer Polizei bis 
heute aber eher ein Schattendasein.

Ein Teil der Aufgaben der Arbeits-
medizin wird in Thüringen natürlich 
genauso gehandhabt wie in anderen 
Bundesländern. Das betrifft unter an-
derem die Einstellungsuntersuchun-
gen für Beamtenanwärter und für Be-
schäftigte, Untersuchungen vor der 
Berufung in ein Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder die vorgeschriebenen 
Untersuchungen für Spezialkräfte wie 
fliegendes Personal oder Taucher. Sehr 
gut sind inzwischen auch die Einsatz-
versorgung durch den medizinischen 
Dienst und der Impfschutz für die Be-
schäftigten der Thüringer Polizei.

Darüber hinaus ist der arbeitsmedi-
zinische Bereich jedoch wenig ausge-
prägt. Es fehlt schon mal an einer aus-
reichenden Zahl von Arbeitsmedizi-
nern. Deshalb erfolgen dann auch nur 
wenige Vorsorgeuntersuchungen. Be-
schäftigte mit Bildschirmarbeitsplätzen 
werden zum Beispiel nicht durchgän-
gig und regelmäßig betreut. Bei ge-
sundheitlichen Einschränkungen der 
Beschäftigten erfolgt nur in wenigen 
Fällen eine Vorstellung beim arbeits-
medizinischen Dienst. Vorstellungen 
beim Polizeiärztlichen Dienst enden 
deshalb häufig sofort in einer Begut-
achtung der Polizeidienstfähigkeit. Das 
Ergebnis sind sehr viele nicht oder nur 
eingeschränkt polizeidiensttaugliche 
Beamte.

Diesem Umstand hat sich im vergan-
genen Jahr eine Arbeitsgruppe gewid-
met, in der auch der Hauptpersonalrat 
der Thüringer Polizei vertreten war. Die 
Arbeitsgruppe hat Vorschläge unter-
breitet, wie präventive Untersuchungen 
aller Beschäftigten in der Thüringer Po-
lizei organisiert werden müssten. Das 
langfristig angelegte Programm zielt auf 
einen besseren Gesundheitszustand der 
Mitarbeiter der Thüringer Polizei.

 Edgar Große

… Sachsen-Anhalt

Die arbeitsmedizinische Betreuung 
der Bediensteten der Landespolizei 
Sachsen-Anhalt nimmt der Polizei-
ärztlichen Dienst wahr. Für Polizei-
vollzugsbeamte erfolgt in Umsetzung 
der Forderungen des Arbeitssicher-
heitsgesetzes und des Arbeitsschutz-
gesetzes seit dem Jahr 1998 eine auf 
die polizeispezifischen Belange zuge-
schnittene „Arbeitsmedizinische Vor-
sorge und Beratung im Polizeibe-
reich“ (AVBP) gemäß einer von der 
Fachgruppe „Arbeitsmedizin“ der 
Leitenden Polizeiärzte des Bundes 
und der Länder erarbeiteten Hand-
lungsanleitung.

Die gemäß § 10 LBG LSA vor Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis durch-
zuführenden amtsärztlichen Untersu-
chungen decken den Untersuchungs-
umfang der AVBP ab und erfordern bis 
einschließlich des Zeitpunktes der 
Feststellung der gesundheitlichen Eig-
nung vor Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit keine gesonder-
te arbeitsmedizinische Beurteilung.

Die erste arbeitsmedizinische Be-
urteilung erfolgt nach Ablauf von fünf 
Jahren nach dem Zeitpunkt der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit. Weitere Nachuntersu-
chungen finden grundsätzlich im Ab-
stand von fünf Jahren statt. Bei Beam-
ten, die das 40. Lebensjahr vollendet 
haben, erfolgt die nächste Nachun-
tersuchung jeweils grundsätzlich im 
Abstand von drei Jahren, gerechnet 
von der letzten arbeitsmedizinischen 
Untersuchung an.

Unbenommen hiervon bleibt die 
Möglichkeit der Veranlassung einer 
vorzeitigen Nachuntersuchung bei 
Vorlage der hierfür erforderlichen Vor-
aussetzungen. Die Teilnahme an der 
AVBP ist grundsätzlich freiwillig, sofern 
sich eine Teilnahmepflicht nicht auf-
grund einer speziellen dienstlichen 
Verwendung ergibt (gemäß RdErl. vom 
7. 12. 1999 „Führen von Polizeidienst-
kraftfahrzeugen des Landes Sachsen-
Anhalt“ und RdErl. vom 25. 6. 2008 
„Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Po-
lizei gegen Gehörschäden“).

Dominik Furrington

... Sachsen

Mit Erlass des SMI vom 21. 12. 2004 
wurde die Organisation des „Ärztli-
chen Dienstes“ in der Polizei des Frei-
staates Sachsen neu geregelt. Die Or-
ganisation und die Aufgaben des 
„Ärztlichen Dienstes“ der sächsischen 
Polizei werden durch eine Dienstan-
weisung konkretisiert. Die Abteilung 
„Ärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit“ 
ist beim Polizeiverwaltungsamt struk-
turell zugeordnet. Die polizeiärztliche 
Versorgung wird durch die Gesund-
heitseinrichtungen Chemnitz, Dresden 
und Leipzig sichergestellt. Dem Referat 
„Ärztlicher Dienst“ obliegt die polizei-
ärztliche und betriebsärztliche Versor-
gung und Betreuung der Polizei des 
Freistaates Sachsen. Dabei sind sehr 
umfangreiche und verantwortungsvol-
le Aufgaben wahrzunehmen, wie z. B.: 
Laufbahn- und beamtenrechtliche Un-
tersuchungen, Eignungsuntersuchun-
gen oder die betriebsärztlichen Aufga-
ben nach § 3 des Gesetzes über 
Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 
und andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit (ASiG). Gemäß §§ 2, 4 ASiG 
sind die Betriebsärzte mit territorialen 
Betreuungsbereichen und Einsatzzei-
ten durch das Polizeiverwaltungsamt 
bestellt. Die Betriebsärzte sind bei der 
Anwendung ihrer arbeitsmedizini-
schen Fachkunde weisungsfrei. Sie ha-
ben nach § 8 ASiG grundsätzlich ein 
direktes Vorschlagsrecht bei den zu-
ständigen Leitern der Polizeidienststel-
len- und -einrichtungen sowie weite-
ren zu betreuenden Behörden. Bei 
mehreren, für eine Polizeidienststelle, 
-einrichtung oder Behörde bestellten 
bzw. tätigen Betriebsärzten haben die-
se unabhängig voneinander gleichbe-
rechtigt ihr gesetzlich legitimiertes Vor-
tragsrecht bei dem jeweiligen Leiter. 
Der Leiter der Abteilung „Ärztlicher 
Dienst, Arbeitssicherheit“ ist zugleich 
Leiter des Referates „Ärztlicher Dienst“ 
und führt gemäß Organisationserlass 
zusätzlich die Funktionsbezeichnung 
Leitender Polizeiarzt im Freistaat Sach-
sen. Er nimmt diese Aufgaben nach 
Weisung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern wahr. 

Torsten Scheller



6 – 2014 Deutsche Polizei  7



LANDESJOURNAL Sachsen-Anhalt

8  6 – 2014 Deutsche Polizei

REDAKTiONSSCHLUSS

der Ausgabe 7/2014 ist
Freitag, der 6. Juni 2014
und für die Ausgabe 8/2014 ist es
Freitag, der 4. Juli 2014.
Für Manuskripte, die unverlangt 

eingesandt werden, kann keine Ga-
rantie übernommen werden. Anony-
me Zuschriften werden nicht veröf-
fentlicht.

Die Landesredaktion
www.gdp.de/gdp/gdplsa.nsf/id/DP-LSA

BEiTRAgSANPASSUNg

Mit der Rentenerhöhung zum 
1. 7. 2014 werden gemäß der Be-
schlüsse des Bundeskongresses die 
Mitgliedsbeiträge für die Rentner 
zeitgleich angepasst. Weiterhin wer-
den zum 1. 7. 2014 ebenfalls die Mit-
gliedsbeiträge für die Beamtinnen 
und Beamten angepasst, zu diesem 
Zeitpunkt wird der Abschluss der Ta-
rifverhandlungen zeitversetzt um 
sechs Monate auf die Beamtinnen 
und Beamten übertragen. 

Kolleginnen und Kollegen, die Fra-
gen zu den Beitragshöhen und zu den 
Anpassungen haben, wenden sich 
bitte an die Mitglieder in den Bezirks-
gruppenvorständen oder an das Lan-
desbüro.

Aufmerksam machen möchten wir 
hier nochmal darauf, dass jedes Mit-
glied selbst verantwortlich ist, seine 
persönlichen Veränderungen an das 
Landesbüro zu melden. Die Verände-
rungsmeldungen können auch über 
die Vertrauensleute oder Vorstände 
der Bezirksgruppen erfolgen. Im Be-
sondern sind hier die Veränderungen 
zur Arbeitszeit und Altersteilzeit an-
zuführen. 


